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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die 1989 durchgeführte Vernehmlassung über eine Totalrevision des Gesetzes über die
politischen Rechte hatte ein breite Zustimmung zur Einführung der brieflichen
Stimmabgabe ergeben. Auch das Parlament wünscht offenbar diese Neuerung: Der
Nationalrat, der bereits 1988 einer entsprechenden Motion Segmüller (cvp, SG)
zugestimmt hatte, überwies nun auch eine von der kleinen Kammer 1988 gutgeheissene
Motion Rhinow (fdp, BL). Die angesprochene Totalrevision selbst wurde vom Bundesrat
zurückgestellt, da er zuerst abwarten will, welche tiefgreifenden Anderungen des
politischen Systems der Abschluss eines EWR-Vertrags erforderlich machen könnte. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1990
HANS HIRTER

Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft zur Waffenplatzinitiative festgestellt, dass
eine Rückwirkungsklausel bei Volksinitiativen in der bisheriger Praxis zugelassen war.
Da dem Initiativrecht keine materiellen Schranken (mit Ausnahme der faktischen
Durchführbarkeit und der Einheit der Materie) gesetzt sind, plädierten der
Staatsrechtler Schindler – der im Auftrag des Bundesrates ein Gutachten erstellt hatte –
sowie auch seine Kollegen Eichenberger und Kölz, welche die Frage im Auftrag einer
Ständeratskommission abgeklärt hatten, gegen eine Ungültigkeitserklärung von
Initiativen mit Rückwirkungsklauseln. Das Parlament schloss sich bei der
Waffenplatzinitiative diesen Überlegungen an und erklärte sie für gültig. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1992
HANS HIRTER

Am 1. September veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Teilrevision des
aus dem Jahre 1976 stammenden Gesetzes über die politischen Rechte. Die Regierung
stützte sich bei dieser Reform weitgehend auf Vorschläge, welche das Parlament in den
letzten Jahren als Motionen oder Postulate überwiesen hatte. Grundlegende
Änderungen werden jedoch keine angestrebt. Es ist insbesondere vorgesehen, gewissen
Vollzugsschwierigkeiten zu begegnen, welche bei den Nationalratswahlen vor allem in
den grossen Kantonen Bern und Zürich infolge der wachsenden Zahl von Listen und
Kandidierenden aufgetreten waren. Engpässe wurden dabei bei der effizienten
Ermittlung der Resultate ausgemacht. Probleme ergaben sich aber auch wegen der
Verpflichtung der Behörden, sämtliche Listen zu drucken und zu verteilen. Der
Bundesrat schlug deshalb vor, die Einreichung von sogenannten Juxlisten, welche zum
vorneherein keine Wahlchancen haben, zu erschweren. Dazu soll die für die Anmeldung
einer Liste erforderliche Zahl der Unterzeichner nach Kantonen abgestuft und für die
grössten sechs von heute 50 auf maximal 200 erhöht werden. Zudem sollen die
Verantwortlichen für Listen, welche nur eine sehr geringe Stimmenzahl erzielt haben,
an den Druckkosten beteiligt werden. Unterlistenverbindungen möchte der Bundesrat
in Zukunft verbieten, obwohl die Reaktion auf diesen Vorschlag in der Vernehmlassung
mehrheitlich negativ ausgefallen war.

Um auf unnötige Wahlgänge zu verzichten, sollen in Kantonen mit nur einem Mandat die
Nationalratswahlen auch still durchgeführt werden können. Die briefliche Stimmabgabe
soll, wie sie in vielen Kantonen bereits praktiziert wird, voraussetzungslos möglich
werden. Weil die grosse Flut von Listen und Kandidaturen es der Bundeskanzlei immer
schwieriger machen, das Ergebnis der Nationalratswahlen vom zweitletzten
Oktobersonntag bis zum Beginn der ordentlichen Wintersession Anfangs Dezember zu
erwahren, möchte der Bundesrat zudem die Legislatureröffnungssession auf den
Januar verschieben.

Auch im Bereich der direktdemokratischen Instrumente werden einige Änderungen
vorgeschlagen. So sollen Volksinitiativen schneller behandelt werden. Während bisher
dem Bundesrat und dem Parlament bei ausformulierten Begehren vier Jahre bis zum
Beschluss über die Empfehlung zustanden, sollen sie neu spätestens drei Jahre nach
ihrer Einreichung zur Volksabstimmung kommen. Bei Referenden schlägt der Bundesrat
eine Verlängerung der Frist für das Sammeln von Unterschriften von 90 auf 100 Tage
vor, will aber die Möglichkeit einer nachträglichen Beglaubigung der Unterschriften
abschaffen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.1993
HANS HIRTER
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Auf andere, ebenfalls vom Parlament angeregte Neuerungen, wie zum Beispiel die
Offenlegungspflicht für die Finanzierung von Wahlkampagnen, die Entrichtung von
Beiträgen an die Parteien für Kampagnekosten oder die Reglemetierung von
Meinungsumfragen im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen, verzichtete der
Bundesrat in seiner Botschaft. 3

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats beantragte dem Plenum, die
unbestrittenen Punkte der Vorlage bereits in der Dezembersession zu behandeln, um
sie noch auf die nächsten Nationalratswahlen in Kraft treten zu lassen. Der Rat
beschloss jedoch auf Antrag von Spoerry (fdp, ZH) und Iten (cvp, NW) und gegen den
Widerstand der Linken und der Grünen, sich nicht auf die formalen Änderungen zu
beschränken, sondern auch die umstrittenen Massnahmen gegen Juxlisten und
Unterlistenverbindungen in die Beratung zu ziehen. In der Detailberatung folgte der Rat
den Vorschlägen des Bundesrates sowohl für eine Erhöhung der Unterschriftenzahl für
die Einreichung von Wahllisten in den grossen Kantonen als auch für die
Druckkostenbeteiligung für erfolglose Listen. An dem von SP und GP bekämpften
Verbot von Unter-Unterlistenlistenverbindung hielt der Rat fest. Hingegen beschloss
er auf Antrag seiner Kommission und gegen den Widerstand der AP, dass
Unterlistenverbindungen für Gruppen gleichen Namens, die sich in bezug auf
Geschlecht, Region oder Alter abgrenzen, weiterhin erlaubt sein sollen. Das revidierte
Gesetz wurde gegen den Widerstand der SP, der GP und den Fraktionen LdU/EVP und
SD/Lega zuhanden des Ständerats verabschiedet. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1993
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Zweitrat mit demjenigen Teil der Teilrevision des
Gesetzes über die politischen Rechte, der das Verfahren bei den Nationalratswahlen
regelt. Dabei folgte er weitgehend dem Nationalrat. Insbesondere stimmte er der
Regelung zu, dass Unterlistenverbindungen dann zugelassen sein sollen, wenn sie sich
bei gleicher Listenbezeichnung einzig durch einen Zusatz zur Kennzeichnung des
Geschlechts, der Region, des Alters oder der Parteirichtung unterscheiden. Bei den
Massnahmen zur Verhinderung von sogenannten Juxlisten wollte der Ständerat die
Wahlteilnahme nicht von finanziellen Erwägungen abhängig machen. Auf Antrag Büttiker
(fdp, SO), der argumentierte, dass davon vor allem auch die Jungparteien getroffen
würden, verzichtete er auf die Beteiligung von erfolglosen Listen an den Druckkosten.
Als Kompensation erhöhte er dagegen die zur Einreichung einer Liste erforderliche
Unterschriftenzahl für Kantone mit mehr als 20 Sitzen von 200 auf 400. Der Nationalrat
übernahm diese Änderungen. In der Schlussabstimmung hiess die grosse Kammer die
neuen Vorschriften gegen den Widerstand der SP und der kleinen Parteien mit 105 zu
60 gut; im Ständerat gab es keine Gegenstimmen. Der Bundesrat setzte die neuen
Bestimmungen, welche unter anderem auch die Einführung der uneingeschränkten
brieflichen Stimmabgabe bei eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen enthalten,
im Oktober in Kraft. Schliesslich konnten zwei vom Nationalrat 1993 überwiesene
Motionen gegen die Listenvielfalt vom Ständerat als erfüllt abgeschrieben werden
(93.3008 / 93.3009). 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.1994
HANS HIRTER

Nachdem die für die Nationalratswahlen 1995 relevanten Teile der Botschaft des
Bundesrats über eine Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte
herausgelöst und noch 1994 verabschiedet worden waren, befasste sich das Parlament
mit dem Rest der Vorlage. Dieser behandelt insbesondere Fragen im Zusammenhang
mit Initiativen, Referenden und Volksabstimmungen. Dabei geht es nicht um
grundlegende Neuerungen, sondern eher um technische Anpassungen.

Der Nationalrat lehnte diverse SP-Zusatzanträge ab, so den Vorschlag, dass die
Abstimmungsbotschaft an die Bürger nicht mehr vom Bundesrat, sondern vom
Parlament verfasst werden soll. Keine Chance hatte auch die Forderung, an Komitees,
welche Volksinitiativen einreichen, sowie an Parteien, welche an den
Nationalratswahlen teilnehmen, finanzielle Beiträge auszuschütten. Beschlossen wurde
eine Verlängerung der Referendumsfrist um 10 auf 100 Tage. Sie soll den Gemeinden
eine korrekte Beglaubigung der Unterschriften erlauben; gleichzeitig wurde die
Möglichkeit der nachträglichen Beglaubigung aufgehoben. Neu festgelegt wurde auch,
dass eine Volksinitiative maximal neun Monate nach der Schlussabstimmung im
Parlament dem Volk zum Entscheid vorgelegt werden muss. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.1995
HANS HIRTER
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Der Ende Juni in die Vernehmlassung gegebene Entwurf für eine Totalrevision der
Bundesverfassung enthielt mehrere Vorschläge zur Neugestaltung der Volksrechte. Mit
der Begründung der angewachsenen Zahl der Stimmberechtigten sieht er eine
Verdoppelung der Unterschriftenzahlen für Initiative und Referendum vor. Ins Spiel
gebracht wurden aber auch neue Formen der Volksrechte. Die Gesetzesinitiative wird
zwar abgelehnt, jedoch soll eine als Anregung formulierte allgemeine Volksinitiative
eingeführt werden, bei der das Parlament über den genauen Text und die Rechtsform
entscheidet. Der Entwurf spricht sich auch gegen das konstruktive Referendum aus.
Hingegen soll das Parlament ausdrücklich die Möglichkeit haben, bei einer
Volksabstimmung zwei Varianten zu präsentieren. Um bestimmte, nicht dem
Referendum unterstehende, aber hochpolitische Parlamentsbeschlüsse vor das Volk
bringen zu können, soll eine Verwaltungsreferendum eingeführt werden. Auf Verlangen
eines Drittels der Mitglieder beider Parlamentskammern würden damit
Ausgabenbeschlüsse (z.B. Rüstungskäufe) oder Bewilligungen (z.B. für Kernkraftwerke)
dem fakultativen Referendum unterstellt. Vermehrt sollen zudem auch internationale
Verträge dem Referendum unterstellt werden, wobei dann allerdings gegen die
gesetzgeberische Umsetzung dieser Verträge das Referendum nicht mehr eingesetzt
werden könnte. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.06.1995
HANS HIRTER

Die Reform der Volksrechte bildet, neben der Nachführung und sprachlichen
Überarbeitung, zusammen mit der Justizreform den Kernpunkt der geplanten
Totalrevision der Bundesverfassung. In der Vernehmlassung dazu gingen weitere
ablehnende Stellungnahmen zu einer Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Initiative
und Referendum ein. Neben der SP sprachen sich die SVP, die GP, die SD und der SGB,
sowie mit Einschränkungen auch die CVP dagegen aus. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.1996
HANS HIRTER

Als Zweitrat behandelte der Ständerat den Rest der Teilrevision des Gesetzes über die
politischen Rechte. In Abweichung vom Nationalrat beschloss er eine neue Regelung
für die Beurteilung der Gültigkeit von Volksinitiativen - welche der Nationalrat dann
allerdings wieder strich - und eine Präzisierung der Frist, nach welcher eine
Volksinitiative dem Volk spätestens zum Entscheid vorzulegen ist. Der Nationalrat
übernahm diese Formulierung. Neu gilt demnach eine Referendumsfrist von 100 Tagen
(inkl. Beglaubigung der Unterschriften) - wobei auf die Unterschriftenbogen neu nicht
nur der Name, sondern effektiv auch eine Unterschrift zu setzen ist -, eine maximale
Frist von neun Monaten zwischen der Schlussabstimmung resp. dem Ablaufen der dem
Parlament eingeräumten Behandlungszeit für eine Volksinitiative und der
Volksabstimmung sowie die erweiterte Kompetenz der Bundeskanzlei, irreführende
Titel von Volksinitiativen abzuändern. Die neuen Bestimmungen wurden auf den 1.4.97
in Kraft gesetzt. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.1996
HANS HIRTER

Die erfolgte Ungültigerklärung zweier Volksinitiativen (Asylinitiative der SD, Initiative
„für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik“) durch die Bundesversammlung
innerhalb nur eines Jahres löste ein gewisses Unbehagen darüber aus, dass eine solche
Annullierung erst nach der erfolgreichen Unterschriftensammlung erfolgt. Anlässlich
der Beratung der Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte beschloss der
Ständerat deshalb auf Antrag seiner Kommission, dass bei der Lancierung einer
Volksinitiative durch die Bundeskanzlei eine - allerdings unverbindliche - materielle
Vorprüfung der Gültigkeit durchzuführen sei. Der Nationalrat strich diese Bestimmung
wieder. Da grosse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass es zu sich widersprechenden
Entscheiden der Bundeskanzlei und des Parlaments kommen könnte, hielt er diese
Lösung für nicht praktikabel. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1996
HANS HIRTER

In seiner im November vorgestellten Botschaft zur Totalrevision der Bundesverfassung
rückte der Bundesrat nur wenig von seinen ursprünglichen Plänen ab. Er behielt sowohl
die im Vorentwurf vorgestellten neuen Instrumente als auch die Erschwerung der
Ausübung der Volksrechte durch eine Heraufsetzung der Unterschriftenzahlen bei. Für
Referenden beantragte er eine Verdoppelung auf 100'000, für Volksinitiativen eine
Erhöhung auf 150'000 (statt wie ursprünglich vorgesehen auf 200'000). Für das neue
Instrument der allgemeinen, d.h. nicht ausformulierten Volksinitiative, welche vom
Parlament sowohl auf Verfassungs- als auch auf Gesetzesstufe realisiert werden könnte,
sollen hingegen 100'000 Unterschriften ausreichen. Die bereits im

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.1996
HANS HIRTER
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Vernehmlassungsentwurf enthaltene Ausweitung des Referendumsrechts auf Finanz-
und Verwaltungsbeschlüsse wurde beibehalten, allerdings etwas erschwert: nicht wie
vorgesehen ein Drittel der Ratsmitglieder könnten eine Unterstellung unter das
fakultative Referendum anordnen, sondern ein Mehrheitsbeschluss in beiden
Parlamentskammern wäre dazu erforderlich.
Das von der SP geforderte konstruktive Referendum (die Unterschriftensammlung für
die im Herbst 1995 lancierte Volksinitiative konnte noch nicht abgeschlossen werden)
ist im Entwurf für die Verfassungsrevision nicht enthalten. Hingegen schlug der
Bundesrat vor, dass das Parlament beschliessen kann, den Stimmbürgern
Alternativlösungen zu Verfassungs- oder Gesetzesvorlagen zu unterbreiten.
Der Bundesrat möchte im Rahmen der Verfassungsrevision auch die bisher
stiefmütterlich behandelte Standesinitiative aufwerten. Er beantragte, sie einer
Volksinitiative gleichzustellen, wenn sie in mindestens acht Kantonen vom Volk oder
vom Parlament beschlossen worden ist. 11

Die im Rahmen der Verfassungsreform vom Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung der
Unterschriftenzahlen für Initiativen und Referenden stiess in den vorberatenden
parlamentarischen Verfassungskommissionen auf Skepsis. Eine Subgruppe der
nationalrätlichen Kommission lehnte mit klarer Mehrheit jegliche Heraufsetzung ab; in
der ständerätlichen Untergruppe kam ein analoger Beschluss mit dem Stichentscheid
des Präsidenten zustande. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.10.1997
HANS HIRTER

Die Verfassungskommissionen selbst fassten im Berichtsjahr zu den
Unterschriftenzahlen noch keine Beschlüsse. Hingegen befürwortete diejenige des
Nationalrats die Einführung der allgemeinen Volksinitiative – bei welcher das Parlament
über die Zuweisung auf die Verfassungs- oder Gesetzesebene entscheiden würde – und
des Finanzreferendums. Die Gesetzesinitiative und das konstruktive Referendum
lehnte sie hingegen ab. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.11.1997
HANS HIRTER

Die nationalrätliche Kommission setzte im Februar ihre Verhandlungen über die
Reform der Volksrechte fort. Mit deutlicher Mehrheit sprach sie sich gegen eine
Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Initiative und Referendum aus. Nachdem diese
Erschwerung der Ausübung der Volksrechte aus den Traktanden gefallen war, kam die
Kommission auf ihre Entscheide vom Herbst des Vorjahres zurück und strich den
damals beschlossenen Ausbau der Volksrechte durch die Einführung der allgemeinen
Volksinitiative, die sowohl Verfassungs- als auch Gesetzesänderungen hätte
herbeiführen können, und des Finanzreferendums. Keine Mehrheit fand auch der
Vorschlag, dass das Parlament den Entscheid über die Gültigkeit von Volksinitiativen an
das Bundesgericht delegieren kann. Damit verblieben von den vom Bundesrat
beantragten Reformen der Volksrechte noch die Erweiterung des
Staatsvertragsreferendums und die Möglichkeit der Durchführung von
Alternativabstimmungen übrig. Nur mit Stichentscheid des Präsidenten stimmte die
Kommission ferner dem Regierungsantrag zu, dass Abstimmungs- und Wahlkomitees
ihre Finanzen offenlegen müssen. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.02.1998
HANS HIRTER

Im Gegensatz zur nationalrätlichen Kommission blieb die vorberatende Kommission
des Ständerats voll auf Reformkurs. Sie stimmte sowohl der Erhöhung der
Unterschriftenzahlen als auch der Einführung der allgemeinen Volksinitiative zu.
Gutgeheissen wurde ebenfalls die Erweiterung des Staatsvertragsreferendums und das
Verwaltungs- und Finanzreferendum, wobei die Modalitäten für die Unterstellung von
Beschlüssen unter dieses neue Volksrecht auf Gesetzesebene geregelt werden sollen.
Neu beantragte die Kommission, dass bei Volksinitiativen, welche «nicht zwingendes»
Völkerrecht verletzen, das Parlament entscheidet, wie die Normenkollision eliminiert
werden soll. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.08.1998
HANS HIRTER
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Im Berichtsjahr kam die im Rahmen der Verfassungstotalrevision vorgesehene Reform
der Volksrechte (Paket B) nach langen Kommissionsberatungen in die
Parlamentskammern. Im Nationalrat empfahl die Kommission Nichteintreten, da sich in
ihren Reihen keine tragbare Lösung für den von der Regierung beabsichtigten Ausbau
der Volksrechte bei gleichzeitiger Erhöhung der erforderlichen Unterschriftenzahlen
habe finden lassen. In den Voten der Fraktionssprecher wurde zum Ausdruck gebracht,
dass zwar wohl ein Reformbedarf besteht, dieser allerdings je nach Partei mit
unterschiedlicher Zielrichtung versehen ist. Mit 134:15 Stimmen beschloss der
Nationalrat Nichteintreten. Angesichts dieses klaren Entscheids resignierte die
Staatspolitische Kommission des Ständerates und beantragte ebenfalls Nichteintreten.
Um zu unterstreichen, dass sie trotzdem einen Reformbedarf sieht, legte sie eine
parlamentarische Initiative für «die Beseitigung von Mängeln der Volksrechte» vor
(99.436). Der vom Plenum überwiesene Vorstoss ist zwar offen formuliert, in der
Begründung werden aber das unklare Vorgehen bei nicht völkerrechtskonformen
Volksinitiativen und die geltende Beschränkung des Initiativrechts auf die
Verfassungsebene als zu behebende Mängel des aktuellen Systems erwähnt. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.08.1999
HANS HIRTER

Gegen die Stimmen der SVP beschloss der Nationalrat auf Antrag des Bundesrats, dem
„International Institut for Democracy and Electoral Assistance“ beizutreten. Das Ziel
dieser Institution ist die weltweite Förderung der Demokratie primär durch Erfahrungs-
und Wissensaustausch. Ihr gehören zur Zeit 23 Staaten an und die Schweiz machte seit
der Gründung im Jahr 1995 als nicht stimmberechtigte Beobachterin mit. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2004
HANS HIRTER

Gegen Jahresende gab der Bundesrat einen Gesetzesvorentwurf für die Umsetzung der
2003 in die Verfassung aufgenommenen Allgemeinen Volksinitiative in die
Vernehmlassung. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2004
HANS HIRTER

Nach dem Nationalrat stimmte auch der Ständerat, trotz des Einspruchs von Reimann
(svp, AG), dem Beitritt der Schweiz zum „International Institut for Democracy and
Electoral Assistance“ zu. Diese Stelle will weltweit die Demokratie primär durch
Erfahrungs- und Wissensaustausch fördern. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2005
HANS HIRTER

Der Ende 2004 in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für die legislative
Umsetzung der allgemeinen Volksinitiative stiess auf wenig Verständnis. Er sei viel zu
kompliziert, ja sogar unverständlich. Dies hat seinen Grund vor allem in den vielen
Kombinationen und Konstellationen der Entscheidfindung, die bei diesem neuen
Volksrecht auftreten können. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.07.2005
HANS HIRTER

Die Vernehmlassung über den Vorentwurf für die legislative Umsetzung der 2003 in die
Verfassung aufgenommenen allgemeinen Volksinitiative war mehrheitlich negativ
ausgefallen. Trotzdem legte der Bundesrat im Mai dem Parlament seinen Vorschlag für
entsprechende Teilrevisionen von Bundesgesetzen vor (BG über die politischen Rechte,
Parlamentsgesetz und Bundesgerichtsgesetz). Die Vielzahl der bei der Behandlung einer
derartigen Initiative möglichen Entscheidungsschritte, welche durch das System von
zwei gleich berechtigten Parlamentkammern noch komplexer werden, erlaubte es dem
Bundesrat nicht, die Vorlage gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf wesentlich zu
vereinfachen. Nachdem sich die SPK des Nationalrats davon hatte überzeugen lassen,
dass eine einfachere Lösung nicht möglich ist, beschloss sie mit 13 zu 11 Stimmen,
Nichteintreten zu beantragen. Gleichzeitig einigte sie sich mit der SPK des Ständerats
darauf, eine Vorlage zur Aufhebung des Verfassungsartikels über diese allgemeine
Volksinitiative vorzubereiten. Der Nationalrat folgte der Mehrheit seiner Kommission
und entschied sich mit 136 zu 13 Stimmen für Nichteintreten. 21
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Die Umsetzung der 2003 in die Verfassung aufgenommenen allgemeinen Volksinitiative
ist gescheitert. Als Zweitrat beschloss auch der Ständerat Nichteintreten auf den
Vorschlag des Bundesrats. Die SPKdes Nationalrats gab in der Folge den Vorschlag zur
Aufhebung des Verfassungsartikels über diese allgemeine Volksinitiative in die
Vernehmlassung (06.458). 22
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In der Volksabstimmung vom 27. September waren Volk und Stände damit
einverstanden, auf die 2003 in die Verfassung aufgenommene allgemeine
Volksinitiative wieder zu verzichten. Eine Kampagne fand nicht statt; gegen die
Streichung ausgesprochen hatten sich nur die Lega und die PdA. Das Resultat fiel mit
einem Ja-Stimmenanteil von 67,9% (1 307 237 Ja gegen 618 664) und keinem einzigen
ablehnenden Kanton deutlich aus.

Abstimmung vom 27. September 2009

Beteiligung: 40,4%
Ja: 1 307 237 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 618 664 (32,1%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SP, FDP (1)*, CVP (2)*, GP (1)*, EVP, BDP, GLP, CSP, EDU (1)*, FPS, SD; SGV, SBV,
Travail.Suisse.
– Nein: Lega, PdA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Die VOX-Analyse zur Abstimmung über die allgemeine Volksinitiative vom 27.
September 2009 zeigte für die Abstimmung, die praktisch ohne vorgängige Kampagne
durchgeführt worden war, wenig verwunderliche Resultate. Mehr als 50 Prozent der
Teilnehmenden konnten keine substantielle Antwort auf die Frage geben, worum es bei
der Abstimmung überhaupt ging. Politische Merkmale, also die Parteiensympathie oder
die Links-Rechts-Verortung, spielten keine Rolle für den Abstimmungsentscheid.
Allerdings zeigte sich das Regierungsvertrauen als erklärungskräftig. Die Autoren der
VOX-Studie führten dies darauf zurück, dass in Ermangelung anderer «Elitesignale» die
Empfehlung des Bundesrats als einzige «Entscheidhilfe bei der Meinungsbildung»
gedient habe. Eine weitere Stütze für diese Schlussfolgerung dürfte die
«aussergewöhnlich hohe Zahl» von Befragten sein, die ihren Stimmentscheid mit der
Empfehlung von Parlament und Regierung begründeten. Dass die Befragten
vergleichsweise schlecht informiert waren, zeigte sich mitunter daran, dass mehr als
ein Fünftel der befragten Nein-Stimmenden nicht mehr wussten, weshalb sie Nein
gestimmt hatten, und dass sehr viele Befragte die vorgelegten Argumente nicht
bewerten konnten (also mit «weiss nicht» antworteten). Die Autorenschaft der VOX-
Analyse fasste zusammen, «dass infolge eines hohen Desinteresses und eines fehlenden
Abstimmungskampfes die StimmbürgerInnen vom Entscheidmaterial überfordert
waren». 24
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Ende November verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte. Die Änderungen betrafen insbesondere
die Organisation der Nationalratswahlen, die aufgrund der wachsenden Zahl von Listen
und Kandidaturen mit zunehmendem Organisationsaufwand einhergehen. Neu sollen,
um die Funktionstüchtigkeit des Wahlverfahrens sicher zu stellen, unzulässige
Doppelkandidaturen auch nachträglich noch gestrichen werden können. Weiter soll der
Anmeldeschluss für Kandidaturen schweizweit auf den Monat August gelegt werden und
das Wahlmaterial möglichst in jedem Kanton in der viertletzten Woche vor den Wahlen
an die Wahlberechtigten gelangen. Die Panaschierstatistik, die in den letzten Jahren auf
immer grösseres Interesse gestossen war, soll zudem neu von Gesetzes wegen erhoben
werden. Volksabstimmungen waren vom fünften hauptsächlichen Revisionspunkt
betroffen: Nachzählungen von eidgenössischen Urnengängen sollen nur dann
durchgeführt werden, wenn Unregelmässigkeiten glaubhaft gemacht werden können.
Auf einer zu schaffenden Gesetzesgrundlage sollen dabei Stimmberechtigte als
Beobachter von Urnengängen fungieren. Drei weitere, ursprünglich geplante
Änderungen – eine Differenzierung der Sammelfristen zu Volksbegehren, mit denen
Sammelfrist und Einholen der Stimmrechtsbescheinigungen getrennt worden wären,
die gehashte AHV-Nummer aller Nationalratskandidaten zwecks Vermeidung von
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Doppelkandidaturen über Kantonsgrenzen hinweg und die Streichung der Berufsangabe
der Kandidierenden für den Nationalrat – waren in der zwischen März und Juni
durchgeführten Vernehmlassung auf Kritik gestossen und deshalb aus dem Entwurf
gestrichen worden. Die Räte werden erst 2014 über die Botschaft befinden. 25

Um die Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit dem Völkerrecht konkret zu verbessern,
schickte der Bundesrat Mitte März 2013 in Erfüllung zweier Motionen der
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte (Mo. 11.3751 und Mo. 11.3468) verschiedene
Vorschläge in die Vernehmlassung. Zwei zentrale Massnahmen sollten die Konflikte von
Volksbegehren mit völkerrechtlichen Verpflichtungen vermindern: eine materielle
Vorprüfung vor der Unterschriftensammlung sowie die Ausdehnung der
Ungültigkeitsgründe auf Grundrechte. Erstere sollte einer nicht verbindlichen
Rechtskontrolle gleichkommen, wobei es dem Initiativkomitee überlassen bliebe, ob es
bei einem Normkonflikt den Initiativtext ändern oder aber die Unterschriftensammlung
trotzdem durchführen will. Die Initianten wären aber verpflichtet, die Stellungnahme
auf die Unterschriftenbögen zu drucken. Die zweite Massnahme wollte den Katalog der
Ungültigkeitsgründe ausdehnen: ein Begehren wäre somit ungültig, wenn sein Ziel die in
der Bundesverfassung anerkannten grundrechtlichen Kerngehalte (und nicht nur das
zwingende Völkerrecht) verletzt. Die SVP reagierte noch beim Start der Vernehmlassung
und sprach von einem „Staatsstreich“. Weil die Volksrechte massiv eingeschränkt
würden, drohte die Volkspartei bereits vorsorglich mit einem Referendum. Die
Massnahmen stiessen jedoch auch auf Unterstützung, weil insbesondere durch das
vorgängige Rechtsgutachten von Beginn weg auch für die Unterzeichner einer Initiative
Klarheit über allfällige Umsetzungsschwierigkeiten hergestellt werde. Die
Vernehmlassungsantworten waren gesamthaft aber ziemlich ernüchternd. Von den
Parteien äusserte sich einzig die BDP positiv. Der Bundesrat zog deshalb Mitte
Dezember seine Ideen zurück und beauftragte das EJPD zusammen mit dem EDA und
der Bundeskanzlei neue Lösungsansätze zu erarbeiten. 26
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MARC BÜHLMANN

In einem Bericht beantragte der Bundesrat die Abschreibung der beiden Motionen
beider Staatspolitischen Kommissionen (SPK-NR, SPK-SR), mit denen die Vereinbarkeit
von Volksinitiativen mit dem Völkerrecht gefordert worden wäre. Die Vorschläge des
Bundesrates, vor der Unterschriftensammlung eine Vorprüfung vorzunehmen, die
Ungültigkeitsgründe auszuweiten oder Warnhinweise auf den Unterschriftenbögen
anzubringen, falls eine geplante Initiative potentiell mit dem Völkerrecht in Konflikt
gerät, wurden in der Vernehmlassung derart zerzaust, dass die Regierung das Vorhaben
auf Eis legen wollte. Die SPK-NR lehnte den Antrag des Bundesrates auf Abschreibung
allerdings ab. Zumindest soll der Bericht zu einem Postulat der FDP abgewartet werden,
mit dem das Problem der Vereinbarkeit von durch Initiativen geschaffenen
Verfassungsartikeln mit dem Völkerrecht beleuchtet werden soll. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Im März bzw. im Juni 2016 nahmen die beiden Kammern vom Bericht des Bundesrates
Kenntnis, mit dem die beiden Motionen 11.3468 und 11.3751 abgeschrieben werden.
Beide Anliegen hätten eine bessere Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit dem
Völkerrecht verlangt. Nach der Vernehmlassung zweier Erlassentwürfe war der
Bundesrat allerdings aufgrund der sehr negativen Stellungnahmen zum Schluss gelangt,
dass die Zeit für Reformen noch nicht reif sei. Die Diskussion war damit allerdings noch
nicht beendet. Die SPK-NR entschied zwar laut Bericht einstimmig, dem Antrag des
Bundesrates auf Abschreibung der Motionen aus formellen Gründen zuzustimmen, sie
nahm aber gleichzeitig eine Analyse des Handlungsbedarfes im Bereich Gültigkeit von
Volksinitiativen vor. Gleich vier parlamentarische Initiativen der SPK-SR sowie eine
parlamentarische Initiative Lustenberger (cvp, LU) (14.471) lagen zum Thema vor und
veranlassten die SPK-NR zur Bildung einer Subkommission, welche die Problematik
ganzheitlich angehen soll. In ihrem Bericht begrüsste die SPK-SR ihrerseits das
Vorgehen der Schwesterkommission in dieser Sache und empfahl, die beiden Motionen
zwar abzuschreiben, deren inhaltliche Stossrichtung allerdings im weiteren Verlauf der
Diskussionen weiterzuverfolgen. 28
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Anfang 2020 legte der Bundesrat die Botschaft zum obligatorischen Referendum für
völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter vor. Die Idee ging auf eine Motion
Caroni (fdp, AR; Mo. 15.3557) zurück, die von den Räten fast oppositionslos
durchgewunken worden war. Im Ständerat gab es freilich eine kleine Minderheit, die auf
das hohe Konfliktpotenzial der Idee verwiesen hatte, völkerrechtliche Verträge mit
Verfassungsrang oder Verträge, deren Umsetzung eine Verfassungsänderung nach sich
ziehen, dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. 
Der Bundesrat begründete in seiner Botschaft, dass wichtige völkerrechtliche Verträge
heute schon als obligatorische Referenden der Stimmbevölkerung und den Kantonen
vorgelegt würden, dass dies also Teil ungeschriebenen Rechts sei («Referendum sui
generis»). Die ausdrückliche Verankerung in der Bundesverfassung, wie sie von der
Botschaft vorgesehen sei, werde also vor allem Rechtssicherheit schaffen. Dem
verfassten obligatorischen Staatsvertragsreferendum untersteht bisher der Beitritt zu
internationalen Organisationen und supranationalen Gemeinschaften. Mit dem
vorgelegten Entwurf sollen nun auch völkerrechtliche Verträge, die Bestimmungen mit
Verfassungsrang aufweisen – also etwa Grundrechte oder die föderalistische
Aufgabenteilung tangieren oder institutionelle Änderungen nach sich ziehen – oder
deren Umsetzung eine Änderung der Bundesverfassung erforderlich macht, dem
obligatorischen Referendum unterstehen. In ihrer Botschaft verwies die Regierung auf
drei Fälle, die in der Vergangenheit einem (ungeschriebenen) obligatorischen
Staatsvertragsreferendum unterstellt wurden: Ein Referendum «sui generis» lag beim
Beitritt der Schweiz zum Völkerbund 1920 vor. Auch der Abschluss des
Freihandelsabkommens mit der EWG von 1972 wurde vom Parlament dem
obligatorischen Referendum unterstellt. Bundesrat und Parlament beurteilten zudem,
dass der Vertrag über einen Beitritt zum EWR Verfassungscharakter hatte. Auch dieser
wurde dem obligatorischen Staatsvertragsreferendum sui generis unterstellt – nicht
aber die Abstimmung über die Bilateralen II, welche «keine tiefgreifenden Änderungen
unseres Staatswesens herbeiführen», so die damalige Begründung, nur das fakultative
Staatsvertragsreferendum zuzulassen. Auch in Zukunft werde das obligatorische
Staatsvertragsreferendum wohl nur selten zur Anwendung kommen. Die Botschaft
basierte zum Teil auf dem vom Bundesrat damals vorgeschlagenen direkten
Gegenentwurf zur Initiative «Staatsverträge vors Volk!», den das Parlament allerdings
abgelehnt hatte. 

In der Vernehmlassung war der bundesrätliche Entwurf mehrheitlich auf Zustimmung
gestossen. Von den Parteien verlangte die SVP Anpassungen und die SP lehnte den
Entwurf ab. Der Grossteil der Kantone unterstütze den Vorentwurf und von den
teilnehmenden Interessengruppen und Privatpersonen hielten sich Gegner und
Befürworter die Waage – so die Botschaft. Die Kritiker hoben einerseits hervor, dass
kein Handlungsdruck bestehe. Es wurde davor gewarnt, dass es bei ungenügender
Konkretisierung zahlreiche Verträge geben könnte, bei denen ein Grundrechtsbezug
hergestellt werden könnte und deren Abschluss dann mit dem erforderlichen Volks-
und Ständemehr erheblich erschwert würde. Auf der anderen Seite wurde ein Ausbau
gefordert. Auch Instrumente, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung zwar nicht
bindend, später aber eine Bindungswirkung entfalteten (Soft Law), sollten dem
obligatorischen Referendum unterstellt werden. Damit spiegelten sich die aktuellen
Diskussionen über die Einbindung des Parlaments beim Abschluss von Soft Law – etwa
beim UNO-Migrationspakt – und vor allem über den Rahmenvertrag mit der EU in den
Vernehmlassungsantworten. Dies wird sich wohl auch bei den parlamentarischen
Beratungen zeigen, die wohl noch im Jahr 2020 stattfinden werden. 29
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In der Herbstsession 2020 beugte sich der Ständerat als Erstrat über die Vorlage des
Bundesrats, mit der durch eine Verfassungsänderung ein obligatorisches Referendum
für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter eingeführt werden soll.
Eintreten war umstritten. Für die Kommission nahm Andrea Caroni (fdp, AR) Stellung,
der mit einer Motion am Ursprung der Vorlage gestanden hatte. Er pries diese als
optimale Ergänzung zum bereits bestehenden obligatorischen
Staatsvertragsreferendum an. Dieses sei unvollständig, weil es lediglich den Beitritt zu
supranationalen Organisationen regle. Es gebe aber Staatsverträge, welche die
Verfassung ebenfalls beeinflussten, ohne einen Beitritt zu verlangen. Das neu
geschaffene Instrument könne diese Lücke schliessen und der Bundesrat habe es
geschafft, klare Kriterien für die Anwendung zu definieren. Betroffen seien Verträge,
die zwingend eine Verfassungsänderung mit sich bringen, und solche, die materiell
Verfassungsrang haben – also wenn Grundrechte, der Föderalismus oder die
Organisation der Bundesbehörden tangiert werden. Dieses neue Referendum würde die
Legitimität eines Vertrags stärken, wobei die Zahl solcher Abstimmungen gemäss Caroni
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gering bleiben werde.
Eine Minderheit Jositsch (sp, ZH) beantragte Nichteintreten. Der Zürcher SP-Ständerat
begründete seinen Antrag damit, dass eine neue Regelung nicht notwendig sei. Es gebe
gar kein Problem, das einen neuen Verfassungsartikel rechtfertigen würde. Dem
widersprach Daniel Fässler (cvp, AI): Weil die internationale Vernetzung zunehme,
werde auch der Konflikt zwischen Landesrecht und Völkerrecht zunehmen, betonte er.
Deshalb sei es wichtig, hier frühzeitig eine gute Regelung zu finden. Eine 28 zu 14-
Merhheit beschloss in der Folge Eintreten. 
In der Detailberatung scheiterte ein Einzelantrag Rechsteiner (sp, SG), der bei der
Präzisierung der Kriterien die «Grundrechte» nicht erwähnt haben wollte. Der St. Galler
Ständerat argumentierte vergeblich, dass zahlreiche Verträge unter dieses Kriterium
fallen würden, die dann nicht mehr einfach ratifiziert werden könnten, sondern von
Volk und Ständen abgesegnet werden müssten. Als Beispiel nannte er die
Kinderrechtskonvention oder die Behindertenkonvention. Die anwesende Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch, dass diese Beispiele unter die neue Bestimmung
fallen würden. Abgelehnt wurde auch ein Minderheitsantrag Chiesa (svp, TI), der
gefordert hätte, dass das Referendum nicht nur die allfällige Verfassungsänderung,
sondern auch den Vertrag umfassen müsse. Dadurch sollte vermieden werden, dass
eine Verfassungsänderung faktisch nicht mehr abgelehnt werden könnte, weil man den
Vertrag ja schon eingegangen wäre. Die Mehrheit wandte sich gegen dieses Ansinnen,
weil es auch die Möglichkeit geben müsse, die Umsetzung eines Vertrags auf
Gesetzesstufe zu regeln, wie die Justizministerin ausführte.  
Somit nahm der Rat im Vergleich zur bundesrätlichen Vorlage lediglich eine sprachliche
Präzisierung vor und schickte das Geschäft nach der Gesamtabstimmung, in der sich 27
Rätinnen und Räte für und 12 gegen den Entwurf aussprachen, an den Nationalrat. 30

Der Nationalrat beugte sich in seiner Sondersession im Mai 2021 über den Vorschlag
des Bundesrats für ein obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit
Verfassungscharakter. Im Gegensatz zum Ständerat wollte eine 18 zu 7-Mehrheit der
SPK-NR nicht auf die Vorlage eintreten. Kommissionssprecherin Greta Gysin (gp, TI) und
Kommissionssprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) machten geltend, dass es keine
befriedigende Definition geben könne, mit der festgelegt wird, wann ein Staatsvertrag
dem obligatorischen Referendum unterstellt werden soll und wann nicht. Pfister
pflichtete jedoch Andrea Caroni (fdp, AR), auf dessen Motion (Mo. 15.3557) der
Vorschlag zurückging, bei, dass es nicht befriedigend sei, wenn einzig das Parlament
bestimme, ob und wann ein Staatsvertrag dem obligatorischen Referendum unterstellt
werden solle. In der Tat stehe ja das obligatorische Staatsvertragsreferendum seit 1977
in der Verfassung, sei aber erst einmal – beim Beitritt der Schweiz zur UNO 1986 – zur
Anwendung gekommen. Selbst die EWR-Abstimmung von 1992 hätte die Bedingungen
nicht erfüllt und sei vom Parlament selbst «sui generis» zum obligatorischen
Referendum bestimmt worden. Mit der Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk!» und
dem Gegenvorschlag, auf den das Parlament freilich nicht eingetreten sei, sei
vergeblich versucht worden, Präzisierungen festzulegen, mit denen bestimmt werden
könne, wann ein Staatsvertrag genug wichtig für ein obligatorisches Referendum sei –
so Pfister in seinen Ausführungen. Die Mehrheit der Kommission sei zum Schluss
gekommen, dass diese Präzisierung auch mit der vorliegenden Vorlage nicht gelungen
sei – weder in der bundesrätlichen Botschaft, noch in den ständerätlichen
Präzisierungen. Deshalb beantrage sie, nicht auf die Vorlage einzutreten. 
Eine aus SVP-Mitgliedern bestehende Kommissionsminderheit stellte hingegen einen
Eintretensantrag. Die Mitspracherechte für die Bevölkerung und die Kantone müssten
gestärkt werden, führte Gregor Rutz (svp, ZH) für diese Minderheit aus. Heute habe eine
Mehrheit der bundesrätlichen Bestimmungen ihren Ursprung in internationalen
Verträgen, zu denen die Bevölkerung aber nichts zu sagen habe. Nicht einverstanden
mit dieser Argumentation war Hans-Ueli Vogt (svp, ZH), der in einem schriftlichen
Antrag mit einer anderen Begründung ebenfalls für Nichteintreten warb: Würden
Staatsverträge mittels obligatorischem Referendum gutgeheissen, erhielten sie in der
Verfassung eine zu starke Position, wodurch ein Vorrang von Verfassungsrecht durch
Staatsverträge «gegenüber dem rein schweizerischen Verfassungsrecht» geschaffen
würde. 
Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und -sprecher, die sich in der Folge zu Wort
meldeten, argumentierte, dass es stets ein politischer Entscheid bleibe, ob ein
Staatsvertrag dem obligatorischen Referendum unterstellt werden müsse oder nicht.
Dies lasse sich mit juristischen Bestimmungen nicht klären. Zudem sei der
Handlungsbedarf – wie ja auch die Geschichte zeige – eher klein. Am Schluss der
Debatte verteidigte Justizministerin Karin Keller-Sutter den Handlungsbedarf und
versuchte die vorgeschlagenen Neuerungen zu erklären. Mit geltendem Recht
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unterstünden Staatsverträge einzig dann dem obligatorischen Referendum, wenn sie
den Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen
Gemeinschaften vorsehen. Neu solle hingegen über alle völkerrechtlichen Verträge
obligatorisch abgestimmt werden, die «Bestimmungen von Verfassungsrang» haben.
Was konkret «Verfassungsrang» bedeute, sei in der Tat eine komplexe Auslegungssache.
Die für eine Konkretisierung vorgeschlagenen Elemente «Grundrechte»,
«Bürgerrechte», «politische Rechte», «Verhältnis von Bund und Kantonen» sowie
«Zuständigkeit des Bundes» und – wie vom Ständerat vorgeschlagen – «Zuständigkeit
der Kantone» seien aber genügend präzise und würden kaum zu zahlreichen
Abstimmungen, aber eben zu mehr Klarheit führen. Sie habe Verständnis, dass das
Parlament diesen politischen Entscheid selber fällen wolle und der Status Quo, also ein
Referendum «sui generis», durchaus eine pragmatische Lösung sein könne. Allerdings
sollten die «demokratischen Mitwirkungsrechte von Volk und Ständen nicht dem
Ermessen des Parlamentes überlassen» werden, so die Bundesrätin abschliessend. Ihre
Werbung für Eintreten auf die Vorlage verhallte allerdings fast ungehört. Wie aus den
einzelnen Fraktionsvoten nicht anders zu erwarten gewesen war, stimmten lediglich 49
Mitglieder der SVP-Fraktion, unterstützt von Hans-Peter Portmann (fdp, ZH), für
Eintreten. Die 140 restlichen anwesenden Nationalratsmitglieder – inklusive Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), Thomas Hurter (svp, SH) und Lars Guggisberg (svp, BE), die ebenfalls
entgegen ihrer Fraktion stimmten – folgten hingegen der Kommissionsmehrheit. 31

Weil der Nationalrat als Zweitrat in seiner Sondersession im Mai 2021 nicht auf den
Entwurf des Bundesrats für ein obligatorisches Referendum für völkerrechtliche
Verträge mit Verfassungscharakter eingetreten war, gelangte das Geschäft wieder in
die kleine Kammer. Dort machte sich Andrea Caroni (fdp, AR) als Kommissionssprecher
für die Mehrheitsposition der SPK-SR stark, die mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung
Festhalten am bereits gefassten Eintretensentscheid beantragte. Die Vorlage stärke die
Volksrechte, schaffe mehr Transparenz und erhöhe die Rechtsstaatlichkeit – so Caroni.
Das bestehende obligatorische Staatsvertragsreferendum weise Lücken auf und müsse
ergänzt werden. Es dürfe nicht dem Gutdünken des Parlaments überlassen werden,
welche Verträge obligatorisch von Volk und Ständen gutgeheissen werden sollen, wie
dies jetzt eigentlich der Fall sei. In der Schwesterkommission sei vor allem diskutiert
worden, mit welcher Regel entschieden werden solle, wann ein Vertrag
Verfassungscharakter habe und dem obligatorischen Referendum unterstellt werden
müsse. Es gebe hier unterschiedliche Stossrichtungen, die, falls Eintreten bestätigt
würde, auch im Nationalrat noch einmal diskutiert werden könnten: Mit dem ersten
vom Bundesrat vorgeschlagenen Ansatz würde beurteilt, ob der Inhalt eines
internationalen Vertrags auch innerstaatlich in die Verfassung geschrieben werden
würde. Die Bejahung dieser Frage würde ein obligatorisches Referendum nach sich
ziehen. Ein neu diskutierter Ansatz würde auf die politische Bedeutung und die
Tragweite eines Vertrags abstellen. Nur «Verträge von politisch grosser Tragweite»
würden Volk und Ständen zur Beurteilung vorgelegt. Da die neu diskutierten, auf diesen
Ansätzen beruhenden Lösungen «verheissungsvoll» seien und aus Sicht der
Kommission nach wie vor Handlungsbedarf bestehe, plädierte sie auf Festhalten am
Eintretensentscheid. 
Für die Kommissionsminderheit ergriff Daniel Jositsch (sp, ZH) das Wort. Er erinnerte
daran, dass Verträge, mit denen die Verfassung tangiert würden, nur «alle paar
Jahrzehnte einmal» vorliegen würden. Er sehe nicht ein, weshalb das bisherige
Vorgehen, mit dem das Parlament ein obligatorisches Staatsvertragsreferendum sui
generis beschliesse, geändert werden müsse. Auch sei die Gefahr einer Politisierung
von Staatsverträgen geringer, wenn weiterhin das Parlament entscheide, Staatsverträge
dem Volk «sua sponte» vorzulegen, als wenn jemand darüber befinden müsse, wann
von politisch grosser Tragweite gesprochen werden könne. 
Zwar machte Paul Rechsteiner (sp, SG) in der Folge auf die recht deutliche Opposition
im Nationalrat aufmerksam, die Nicht-Eintreten auch im Ständerat opportun mache,
sowohl Daniel Fässler (mitte, AI) als auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter warben aber
dafür, der SPK-NR und dem Nationalrat noch einmal eine Chance für weitere
Reflexionen zu diesem wichtigen Thema zu verschaffen. Dies schien die Mehrheit der
kleinen Kammer ebenso zu sehen. Mit 29 zu 10 Stimmen (2 Enthaltungen) wurde
Festhalten beschlossen und das Geschäft noch einmal zurück in die Volkskammer
geschickt. 32
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Er könne sich kurz halten, da es keine neuen Argumente gebe und auch in der
neuerlichen Debatte keine aufgetaucht seien, gab Gerhard Pfister (mitte, ZG) in der
Wintersession 2021 bei der Diskussion um die Einführung eines obligatorisches
Referendums für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter für die
Kommission zu Protokoll: Die Mehrheit der SPK-NR beantrage Festhalten am
ursprünglichen Nichteintretensentscheid, weil sie keinen Handlungsbedarf sehe und
die Vorlage zu wenig ausgereift sei. Eine erstarkte Minderheit – ursprünglich hatte die
Kommission die Vorlage mit 17 zu 8 Stimmen abgelehnt, im zweiten Durchgang standen
sich 13 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung gegenüber – wolle vor allem auch den Kantonen
mit Berücksichtigung des Ständemehrs mehr Gewicht geben. 
Die erneute Debatte war nötig geworden, weil der Ständerat auf die Vorlage eintreten
wollte, obwohl die grosse Kammer zuvor schon nichts von der Idee hatte wissen wollen.
Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen hatten vor dem Votum Pfisters ihre
Positionen noch einmal ausgeführt. Marco Romano (mitte, TI) sprach sich im Namen der
Mitte für eine Stärkung der Volksrechte, für die Zustimmung zum Beschluss des
Ständerats und also für Eintreten aus. Die SP-Fraktion – vertreten durch Samira Marti
(sp, BL) – war für Festhalten. Marti warf dem Ständerat vor, mit der Forderung nach
dem obligatorischen Referendum die Macht der Kantone über Gebühr stärken zu
wollen. Damit würden nicht nur «die Stimme der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger»
und damit das «Demokratieprinzip» an und für sich geschwächt, zudem bedeute die
notwendige Zustimmung der Kantone insbesondere bei Verträgen, in denen es um
Grundrechte gehe, «höhere Hürden für einen effektiven Menschenrechtsschutz». Mit
der Einführung des Ständemehrs würde überdies die im Moment auch im Rahmen der
Covid-19-Pandemie viel diskutierte Spaltung der Gesellschaft noch weiter
vorangetrieben. Gregor Rutz (svp, ZH) warb im Namen der SVP-Fraktion für Eintreten:
Es gebe immer mehr Staatsverträge, die «direkt oder indirekt auf unsere
Kompetenzordnung zugreifen», weshalb es notwendig sei, solche Abkommen Volk und
Ständen zu unterbreiten. Nachdem Nationalratsvizepräsident Martin Candinas (mitte,
GR) die Positionen der drei restlichen Fraktionen bekannt gegeben hatte – die FDP-
Fraktion unterstütze die Minderheit, die GLP- und die GP-Fraktionen die Mehrheit –
erklärte Kommissionssprecher Pfister den Grund für die Erstarkung der
Kommissionsminderheit: Verschiedene Kommissionsmitglieder hatten entschieden,
dem Ständerat entgegenzukommen. Dies wollte aber eine deutliche Mehrheit der
grossen Kammer nicht: Zum zweiten Mal lehnten die SP-, GLP- und die GP-Fraktionen
die Vorlage geschlossen ab. Die Mitte-Fraktion war gespalten und auch die FDP-Liberale
Fraktion stimmte trotz anderslautender Fraktionsempfehlung grossmehrheitlich gegen
Eintreten. Damit standen 114 Stimmen 69 Stimmen, die vor allem aus der SVP- und der
Mitte-Fraktion stammten, gegenüber und versenkten die Vorlage endgültig. 33
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

La CIP-CN propose, comme le Conseil fédéral, d'adopter le projet d'arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Schwyz, de
Zoug, de Fribourg, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures. Pour les cantons de Schwyz et de Fribourg, la modification apportée vise à
davantage de transparence du financement de la vie politique. Le canton de Zoug
précise le droit de vote suite à la révision des dispositions du Code civil (CC) relatives à
la protection de l'adulte, au droit des personnes et au droit de la filiation. Le canton de
Bâle-Ville souhaite l'abandon du quorum lors d'élections au Grand Conseil. Dans sa
nouvelle constitution, il inscrit le droit au logement sous le titre «Garantie des droits
fondamentaux» et instaure des mesures de protection du logement. Pour Bâle-
Campagne, les membres du Conseil d'Etat ne pourront plus faire partie de l'Assemblée
fédérale. Enfin, une nouvelle date pour le dépôt des initiatives est fixée dans la
constitution d'Appenzell Rhodes-Intérieures. 34
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Le Conseil des Etats et le Conseil national ont adopté le projet d'arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Schwyz, de
Zoug, de Fribourg, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures. 35
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